
Auftrag zur Immobilienbewertung

Auftraggeber Auftragnehmer

Nachname Vorname Dr. Völling & Partner GmbH

Steinstraße 14

47574 Goch

Telefon: 02823 927850-0

E-Mail: info-vup@dr-voelling.de

Website: www.dr-voelling.de

Straße PLZ / Ort

Telefon E-Mail 

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand der Leistung ist die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens nach § 194 BauGB i. V. m. der ImmoWertV.

a) Zweck der Verkehrswertermittlung

Kauf einer Immobilie Verkauf einer Immobilie

private Vermögensauseinandersetzung (u. a. Erbschaft, Ehescheidung) Vorlage im gesetzlichen Betreuungsverfahren

steuerliche Zwecke (u. a. Bilanzierung, Kaufpreisaufteilung, Teilwert-Ermittlung) Versicherungsfall

sonstiges:  

b) Liegenschaft

Objektadresse :

Wertermittlungsstichtag
sofern abweichend zum Datum der Besichtigung

:
 .  . 

 
2. Honorar 

Als Honorargrundlage gilt die in der Anlage beigefügte Honorarrichtlinie.

Die  Abrechnung  der  Leistung  erfolgt  auf  Basis  der  geleisteten  Arbeitsstunden.  Je  Arbeitsstunde  wird  ein
Honorarsatz in Höhe von 170,- € zzgl. USt. vereinbart.

Zum Honorar wird eine besondere Vereinbarung getroffen.

3. Rechnungsanschrift und -versand

 Rechnung an Auftraggeber (s. o.) Rechnungsversand per:

abweichender Rechnungsempfänger

Name, Vorname Telefon

Anschrift E-Mail-Adresse

             
   

_____________________________________ __________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift(en)

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Post E-Mail



Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Unterlagen 
Der Auftraggeber stellt alle notwendigen Unterlagen bis spätestens
zum Ortstermin zur Verfügung. Die Liste der für die Bearbeitung
des  konkreten  Auftrags  notwendigen  Unterlagen  ist  der
gesonderten  Aufstellung  der  Auftragnehmerin  zu  entnehmen.
Sofern  der  Auftraggeber  die  notwendigen  Unterlagen  nicht  zur
Verfügung  stellen  kann,  ist  die  Auftragnehmerin  bereit,  bei  der
Beschaffung  dieser  Unterlagen  behilflich  zu  sein.  Diese
Zusatzleistung  wird  (zusätzlich  zu  den  externen
Verwaltungsgebühren)  nach  Zeitaufwand  zu  folgenden
Stundensätzen abgerechnet:

Sachverständiger  170,- € zzgl. USt.
sachkundige Mitarbeiter   85,- € zzgl. USt.

In  Fällen,  in  denen  die  Auftragnehmerin  die  Besorgung  der
notwendigen  Unterlagen  bzw.  die  teilweise  Besorgung  von
notwendigen  Unterlagen  übernimmt,  ist  ihm  vom  Auftraggeber
eine entsprechende Vollmacht zu erteilen (Vordruck siehe Anhang).

2. Zahlungsvereinbarungen
Der  Auftraggeber  zahlt  auf  Verlangen  der  Auftragnehmerin  vor
Aufnahme  der  Tätigkeit  einen  Honorarvorschuss  auf  das
voraussichtliche  Gesamthonorar.  Das  Gesamthonorar  wird  nach
Zustellung des fertig gestellten Gutachtens innerhalb von 14 Tagen
zur  Zahlung  fällig  unter  Anrechnung  der  ggf.  geleisteten
Honorarvorschüsse. 

Ein  ggf.  geleisteter  Honorarvorschuss  unterliegt  keiner
Guthabenverzinsung.  Demnach  kann  der  Auftraggeber  hieraus
keinen Anspruch ableiten.

3. Angaben zum Bewertungsgrundstück
Der  Auftraggeber  teilt  der  Auftragnehmerin  die  ihm  bekannten,
nicht  eingetragenen  Lasten  und  (z.  B.  begünstigende)  Rechte,
Denkmalschutz,  Wohnungs-  und  Mietbindungen,  Überbauten,
Notwegerechte etc.  sowie Bodenverunreinigungen (z.  B.  Altlasten
bzw.  Altlastenverdacht)  mit.  Die  Auftragnehmerin  geht  bei  der
Gutachtenerstellung  davon  aus,  dass  die  nicht  mitgeteilten
Besonderheiten  des  Grundstücks  nicht  bestehen  und  die
vorhandenen  Baulichkeiten  gemäß  ggf.  vorgelegten  Plänen
genehmigt  und  errichtet  wurden  bzw.  genutzt  werden  und  die
Wertermittlung die Rechtmäßigkeit der vorhandenen baulichen und
sonstigen Anlagen sowie Nutzungen unterstellen soll.

Die  vom  Auftraggeber  der  Auftragnehmerin  nicht  mitgeteilten,
nicht  augenscheinlichen Baumängel  und Bauschäden bleiben bei
der Wertermittlung unberücksichtigt.

Ohne  besonderen  Auftrag  werden  vom  Sachverständigen
hinsichtlich  vor  beschriebener  Umstände  keine  weiteren
Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.

4. Haftungsvereinbarung
Bestandteil  des  Vertrages  ist  nachfolgende  Haftungs-
vereinbarung:
1. Das  beauftragte  Wertgutachten  ist  nur  für  den

Auftraggeber und für den angegebenen Zweck bestimmt.
Eine  darüber  hinaus  gehende  Verwendung  sowie  eine
Herausgabe  bedarf  der  vorherigen  schriftlichen
Zustimmung der Auftragnehmerin. Die Auftragnehmerin
haftet  grundsätzlich  nur  gegenüber  dem  Auftraggeber,
nicht jedoch gegenüber Dritten.

2. Die  Auftragnehmerin  haftet  für  Schäden  –  gleich  aus
welchem Rechtsgrund  -  nur  dann,  wenn  er  oder  seine
Erfüllungsgehilfen  die  Schäden  durch  ein  mangelhaftes
Gutachten  vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig  verursacht
haben.  Alle  darüber  hinaus  gehenden  Schaden-
ersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

3. Für  den  Fall  der  Haftung  wegen  grob  fahrlässiger
Pflichtverletzung wird die Haftung der Höhe nach auf die
Höhe  der  Berufshaftpflichtversicherung  für  Vermögens-
schäden der Auftragnehmerin begrenzt.

4. Ist das Gutachten mangelhaft, so kann der Auftraggeber
zunächst  nur  kostenlose  Nacherfüllung verlangen.  Wird
nicht  innerhalb  angemessener  Zeit  oder  angemessen
gesetzter  Frist  der  Mangel  beseitigt  bzw.  ein  neues
mangelfreies  Gutachten  erstellt  oder  schlägt  die
Nacherfüllung  fehl,  so  kann  der  Auftraggeber  vom
Vertrag zurücktreten oder eine Minderung der Vergütung
verlangen.

5. Mängel  müssen  unverzüglich  nach  Feststellung  der
Auftragnehmerin  schriftlich  angezeigt  werden.
Anderenfalls erlischt ein Anspruch auf Nacherfüllung.

6. Schadenersatzansprüche verjähren nach drei Jahren. Die
Verjährungsfrist  beginnt  mit  der  Übergabe  des
Wertgutachtens an den Auftraggeber.

Gerichtsstand  und  Erfüllungsort  ist  der  Sitz  der
Auftragnehmerin.

5. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die
Gültigkeit  des  Vertrages  im  Übrigen  davon  nicht  berührt.
Anstelle  des  rechtsunwirksamen  Teils  treten  sinngemäß  die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht

Sie  können  Ihre  Vertragserklärung  innerhalb  von  14  Tagen  ohne  Angabe  von  Gründen  mittels  einer
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften
Datenträger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten
an:

Dr. Völling & Partner GmbH
Steinstr. 14
47574 Goch

oder

E-Mail: info-vup@dr-voelling.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie
sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie
vor  Abgabe  Ihrer  Vertragserklärung  auf  diese  Rechtsfolge  hingewiesen  wurden  und  ausdrücklich
zugestimmt  haben,  dass  wir  vor  dem  Ende  der  Widerrufsfrist  mit  der  Ausführung  der  Gegenleistung
beginnen.  Besteht  eine Verpflichtung zur  Zahlung von Wertersatz,  kann dies  dazu führen,  dass  Sie  die
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr
Widerrufsrecht  erlischt vorzeitig,  wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig  erfüllt  ist,  bevor  Sie  Ihr  Widerrufsrecht  ausgeübt haben.  Verpflichtungen zur  Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Sofortige Erbringung der Dienstleistung (ggf. streichen)

Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass der Auftragnehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit
der  Ausführung  der  beauftragten  Dienstleistung  beginnen.  Mir  ist  bekannt,  dass  ich  bei  vollständiger
Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere.

_____________________________________ __________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift(en)

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DS-GVO

Dr. Völling & Partner GmbH, Steinstr. 14, 47574 Goch
vertreten durch die Geschäftsführer: Völling, Dr. Klaus und Fischer-Sent, Michael

erhebt  Ihre  Daten  zum  Zweck  der  Vertragsdurchführung,  zur  Erfüllung  ihrer  vertraglichen  und
vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht
auf Art. 6 Abs. 1 lit. a und b DS-GVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt; ausgenommen
ist die zur Vertragsdurchführung notwendige Übermittlung von Daten an Behörden oder an Dritte, die an
der Gutachtenerstellung zur Einholung notwendiger Informationen beteiligt sind, wie z.B. Behörden oder
Auskunfteien.  Die  Daten  werden  gelöscht,  sobald  sie  für  den  Zweck  ihrer  Verarbeitung  nicht  mehr
erforderlich und die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Aufbewahrungs-pflichten abgelaufen sind.

Die Daten werden ferner zum Zweck der Direktwerbung jederzeit verwendet. Dieser Verwendung können
Sie jederzeit widersprechen.

Zudem sind Sie berechtigt kostenlos und in angemessenen Abständen, Auskunft über die bei uns über Sie
gespeicherten  Daten  zu  beantragen  sowie  bei  Unrichtigkeit  der  Daten  die  Berichtigung  oder  bei
unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Wenn Sie in die Verarbeitung durch uns
durch  eine  entsprechende  Erklärung  eingewilligt  haben,  können  Sie  die  Einwilligung  jederzeit  für  die
Zukunft  widerrufen.  Die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt

Sie können uns erreichen unter

Dr. Völling & Partner GmbH
Steinstraße 14
47574 Goch
Tel.: 02823/927850-0
Fax: 02823/927850-9
E-Mail: info-vup@dr-voelling.de

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Die Aufsichtsbehörde ist

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken



Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung
und Aushändigung von Unterlagen

für die

Dr. Völling & Partner GmbH
Sachverständigenbüro

Auftraggeber / Eigentümer

Name :

Vorname :

Straße :

PLZ / Ort :

Objektadresse :

Der/die  Eigentümer/in  ermächtigt  die  Dr.  Völling  &  Partner  GmbH,  Steinstraße  14,  47574  Goch,  die
notwendigen  Auskünfte  und  Unterlagen  zur  Bewertung  der  o.g.  Immobilie  bei  den  entsprechenden
Behörden und Ämtern einzuholen.

Insbesondere:

 Bauaktenarchiv
 Baulastenverzeichnis
 Altlastenkataster
 örtlicher Gutachterausschuss
 sowie darüber hinaus erforderliche Unterlagen

_____________________________________ __________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift(en)

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
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Honorarrichtlinie

1 Anwendungsbereich:
Die Honorarrichtlinie  gilt  für  die Erstattung von Gutachten
über  den  Verkehrswert  von  Grundstücken  im  Sinne  der
Sachverständigenordnung  der  jeweiligen  Bestellungs-
körperschaft.  Unter  „Grundstück“  ist  ein  immobilien-
wirtschaftliches  Grundstück  zu  verstehen.  Die  Anzahl  der
sachenrechtlichen Grundstücke ist in der Regel unbeachtlich.

2 Anwendung der Honorartabelle 
Maßgeblich ist der ermittelte Verkehrswert. Für die Fälle, bei
denen  Wertminderungen  erfolgen,  (z.B.  Abschläge  für
Instandsetzungseinfluss,  Reparatureinfluss,  ökologische
Lasten,  Abbruchkosten,  Erschließungsprobleme),  ist  das
Honorar  auf  der  Grundlage  des  ungekürzten  Werts  zu
bemessen. 

3 Grundhonorar 
Das Grundhonorar für die Ausarbeitung und Fertigung des
Gutachtens beträgt

a) bei einem (lastenfreien) Marktwert unter 500.000,- €
Sockelbetrag 2.250,- €  (netto)
zzgl. 0,3 % des ((lastenfr.) Marktwertes
zzgl. 19 % USt.

            b) bei einem (lastenfreien) Marktwert ab 500.000,- €
Sockelbetrag 3.000,- € (netto)
zzgl. 0,15 % des (lastenfr.) Marktwertes
zzgl. 19 % USt,

4 Berücksichtigung von Besonderheiten 
Bei Vorhandensein von Besonderheiten ist das Honorar mit
folgenden Auftragsfaktoren zu multiplizieren:

  5 Aktualisierung eines früheren Gutachtens des 
Sachverständigenbüros
Für  eine  Aktualisierung  eines  durch  die
Sachverständigenbüros „Dr.  Völling & Partner GmbH“ oder
„Dr.  Völling  Architekten  und  Sachverständige“  erstellten
Gutachtens,  wird  das  Honorar  mit  einem  Faktor  von  0,75
multipliziert.

6 Zuschlag für erschwerte Bedingungen  und besondere 
Leistungen
Bei  erschwerten  Arbeitsbedingungen,  die  objektbezogen
sind (z.B. Schmutz, Sicherheit, Gefahrenabwehr), ist mit dem
Faktor 1,20 zu multiplizieren.

7 Zuschlag für besondere Leistungen 
Für die Beschaffung von erforderlichen Unterlagen, örtliche
Aufnahme  der  Gebäude  und  Aufmaß,  Erstellung  oder
Ergänzung von Plänen und maßstabsbezogenen Skizzen ist
ein  Zuschlag  von  25  %  bis  50  %  (je  nach  Aufwand  und
Schwierigkeit) zu berücksichtigen.

8 externe Auslagen 
Kosten, welche durch externe Stellen (Behörden, Ämter, etc.)
im Rahmen der Auskunftserteung erhoben werden, werden
dem  Auftraggeber  ohne  besonderen  Aufschlag,  unter
Wahrung der steuerlichen Vorgaben, in Rechnung gestellt.

9 Fahrtkosten
An- und Abfahrten im Umkreis von 50 km um den Sitz des
Gutachterbüros  sind  mit  den  Honoraren  abgegolten.
Darüber hinausgehende Fahrtkosten werden mit 0,70 €/km
in Rechnung gestellt.

9 Umsatzsteuer
Dienstleistungen der Dr. Völling & Partner GmbH unterliegen
der jeweils gültigen Umsatzsteuer.

von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
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Besonderheit Faktor

mehrere Wertermittlungsstichtage

(pro weiteren Stichtag)
1,30

zurückliegender Wertermittlungsstichtag

(< 1 Jahr ab Auftragseingang)
1,30

Rechte am Grundstück

Erbbaurecht 1,50

Wohnungsrecht 1,25

Nießbrauch 1,30

Objektarten

ohne Besonderheit 1,00

gemischt genutztes Objekt 1,10

Wohnungs- und Teileigentum 1,10

Industrie- / Sonderimmobilie 1,40

Betreiber- / Sozialimmobilie 1,40

besondere Eilbedürftigkeit 1,20

Marktwert

(lastenfrei)

Honorar

(inkl. 19 % USt.)

100.000,- € 3.035,- €

150.000,- € 3.213,- €

200.000,- € 3.392,- €

250.000,- € 3.570,- €

300.000,- € 3.749,- €

400.000,- € 4.106,- €

500.000,- € 4.463,- €

600.000,- € 4.641,- €

700.000,- € 4.820,- €

800.000,- € 4.998,- €

900.000,- € 5.177,- €

1.000.000,- € 5.355,- €

1.500.000,- € 6.248,- €

2.000.000,- € 7.140,- €

2.500.000,- € 8.033,- €

3.000.000,- € 8.925,- €

4.000.000,- € 10.710,- €

5.000.000,- € 12.495,- €

Honorartableu - Beispiele
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